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1. Ziel und Zweck der Planung 

Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, das Wohnquartier Limespark weiterzu-

entwickeln und neue Wohnbaugrundstücke in attraktiver Lage am östlichen Siedlungs-

rand Öhringens bereitzustellen. Somit soll dem fortwährenden Wohnraumbedarf 

innerhalb der Großen Kreisstadt Öhringen nachgekommen werden. 

Das bisherige städtebauliche Konzept zum Vorentwurf wurde in der 1. Jahreshälfte 2019 

in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt Öhringen 

nochmals grundlegend überarbeitet, optimiert und auf den Bauabschnitt D beschränkt. 

Für den südlich angrenzenden Bauabschnitt C mit Quartiersplatz und Schulcampus soll 

im Weiteren ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt werden. 

Im überarbeiteten städtebaulichen Konzept wird nach wie vor ein Mix aus aufgelockerten 

und verdichteten Bebauungsstrukturen angeboten, um unterschiedliche Wohnformen 

gemäß dem heterogenen Bedarf zu schaffen. Es zeichnet sich dabei durch eine klare  

Linienführung der Erschließung und eine stärkere strukturelle Gliederung und Ordnung 

der Bebauung aus.  

Innerhalb des Baugebiets D soll an das bereits vorhandene Fuß- und Radwegenetz in 

Limespark B und Mannlehenfeld II angeknüpft und sinnvoll im neuen Bauabschnitt wei-

tergeführt werden. Im Rahmen der Überarbeitung wurde das Wegekonzept durch be-

gleitende Grünflächen ergänzt und gestärkt. Somit soll eine Verknüpfung zwischen dem 

gesamten Gebiet Limespark und dem Landschaftsraum erreicht werden. Als weiteres 

landschaftsplanerisches Ziel soll die Grün- und Naherholungszone entlang des Ströller-

bachs nach Nordosten weitergeführt werden.  

Der hohe Grünflächenanteil wird durch die verbindliche Vorgabe einer Dachbegrünung 

für ca. 70 % der Baugrundstücke ergänzt, so dass vor dem Hintergrund des Klimawandels 

eine verbesserte Durchlüftung und Durchgrünung des Baugebiets erzielt werden kann. 

Schließlich ist eine Nahwärmeversorgung für das gesamten Wohnquartier vorgesehen, 

wodurch ebenfalls ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird. 

Insgesamt wird mit diesen Maßnahmen und verbindlichen Vorgaben bei der Realisierung 

des Quartiers „Limespark D“ das Ziel einer klimagerechten Stadtentwicklung verfolgt. 

2. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Umweltprüfung zur Ermittlung der 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung durchgeführt. Diese 

wurden in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Des Weiteren wurde ein 

Grünordnerischer Beitrag mit einer qualifizierten Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

sowie eine Artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. In diesen Gutachten wurden Maßnah-

men zur Verminderung, Vermeidung und zum Ausgleich festgelegt. 

Die dabei ermittelten Eingriffe durch den Bebauungsplan können durch Maßnahmen in-

nerhalb des Geltungsbereiches nur teilweise ausgeglichen werden. Das verbleibende 

Kompensationsdefizit kann extern durch Bodenmanagement (Aufwertung von 32.550 m² 

Ackerböden durch Bodenauftrag von 6.500 m³ Oberboden) sowie die Zuordnung von 

Maßnahmen aus dem Ökokonto der Stadt (5 Lerchenfenster) ausgeglichen werden. 
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Darüber hinaus wurden ein Klimagutachten sowie eine Schalltechnische Untersuchung 

erstellt. Im Klimagutachten wurde eine vertiefende Analyse und Bewertung der ortsspe-

zifischen klimaökologischen Funktionsabläufe unter besonderer Berücksichtigung des 

Strömungsgeschehens sowie eine qualitative und quantitative Bestimmung und Diskus-

sion der klimaökologischen Wechselwirkungen zwischen dem Planungsgebiet und der 

benachbarten Bebauung sowie der zu erwartenden strömungsdynamischen / thermi-

schen Veränderungen im Planungsgebiet und in dessen Umfeld mit Hilfe mikroskaliger 

Modellrechnungen durchgeführt. Es erfolgte eine Darstellung von Optimierungsmög-

lichkeiten zur Sicherung bzw. Entwicklung möglichst günstiger strömungsdynamischer 

und thermischer Umgebungsbedingungen. In der Schalltechnischen Untersuchung 

wurde geprüft, welche Lärmimmissionen durch Verkehrslärm im Plangebiet entstehen, 

ob die Orientierungswerte der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete durch den Ver-

kehrslärm überschritten werden und welche Möglichkeiten es zur Einhaltung der Orien-

tierungswerte es gibt (aktiver/passiver Lärmschutz). 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch zweimalige Planauslage. Von Seiten der 

Bürger wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und im Rahmen der Offenlegung 

folgendes hervorgebracht: Anregungen und Bedenken zum (ruhenden) Verkehr. Beden-

ken zum Thema Starkregen bzw. Entwässerung sowie zum Klima(schutz). 

Von Seiten der Behörden wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung und der Of-

fenlegung Anregungen und Bedenken zum Grundwasserschutz, zum Gewässer Ströller-

bach, zu Lärmimmissionen bzw. zum Verkehrslärm, zum Eisenbahnbetrieb, zur 

Landwirtschaft, zum Bodenschutz, zum Naturschutz, zum Artenschutz, zum Klimaschutz, 

zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung, zum externen Ausgleich, zur Raumordnung und 

Flächennutzungsplanung, zur Geotechnik, zur Planung von Telekommunikationsanlagen, 

zur Stromversorgung, zu Glasleitungen, zur Wasserver- und -entsorgung, zum Hochwas-

serschutz sowie zum ruhenden Verkehr (Stellplätze) geäußert. 

Die Anregungen wurden im Rahmen der Abwägung behandelt, zum Großteil berücksich-

tigt und zum Teil in die Planunterlagen übernommen. Detaillierte Angaben über den 

Umgang mit den vorgebrachten Stellungnahmen können der Behandlungsübersicht der 

frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und der Offenlegung entnommen 

werden. 

4. Auswahl des Plans nach Abwägung mit anderweitig in Betracht kom-

menden Planungsmöglichkeiten 

Hinsichtlich der Standortwahl sieht der Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 für den 

Bereich im Osten Öhringens nördlich des Stadtteils Cappel bereits größere Flächen als 

Vorranggebiet „Schwerpunkt des Wohnungsbaus“ vor. Ein Großteil der ausgewiesenen 

Flächen ist bereits durch die Baugebiete Mannlehenfeld und Limespark bebaut. Im Zuge 

des Planungsprozesses für die übrige Fläche des Vorranggebietes wurde in mehrmaliger 

Überarbeitung ein städtebauliches Konzept für die Bauabschnitte „Limespark C+D“ er-

stellt. In Zusammenarbeit mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt Öhringen wurde entschie-

den, dass für den Bauabschnitt C (südliche Fläche des Vorranggebietes) ein 

städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben werden soll.  
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Priorisierend wurde für den Bauabschnitt D das Konzept hinsichtlich der Bebauungsstruk-

tur, der Straßenplanung aber auch der Grünstrukturen in Form einer Erhöhung des Grün-

flächenanteils erneut optimiert und die Bebauungsplanung vorangetrieben. Mit der 

Planung des Baugebietes „Limespark D“ soll ein weiterer Teil dieser ausgewiesenen Flä-

che des Vorranggebietes realisiert werden. Eine Alternativplanung an anderer Stelle steht 

daher außer Frage. 
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